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TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR DAS GEWINNSPIEL 
„ROAD TO SPARK“ 

 
 

 
1. VERANSTALTER 
Südtiroler Sparkasse AG, Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., mit Rechtssitz in 
Sparkassenstr. 12 – 39100 Bozen (BZ) – MwSt.-Nr. 03179070218 und St.-Nr. 
00152980215 (der „Veranstalter“). 
 
 
2. ASSOZIIERTES UNTERNEHMEN 
CiviBank, Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit – mit Sitz in Via Sen. Guglielmo 
Pelizzo 8-1 – 33043 Cividale del Friuli (UD) – MwSt.-Nr. 03179070218 und St.-Nr. 
00249360306 (das „assoziierte Unternehmen“). 
 
 
3. BEAUFTRAGTES UNTERNEHMEN 
Amarena Company S.r.l. mit Rechtssitz in Viale B. Buozzi 58/A, 00197 Rom, und 
operativem Sitz in Via Casilina 3/T, 00182 Rom, Steuernummer und MwSt.-Nr. 
09079361003 (das „beauftragte Unternehmen“). 
 
 
4. ART UND DEFINITION 
Gewinnspiel mit der Bezeichnung „Road to Spark“ (nachfolgend das „Gewinnspiel“), 
geregelt durch die in diesen Teilnahmebedingungen enthaltenen Bestimmungen 
(nachfolgend die „Teilnahmebedingungen“), mit Preisvergabe durch Auslosung. 
 
 
5. GELTUNGSBEREICH 
Das Gewinnspiel gilt in den folgenden italienischen Regionen: Trentino-Südtirol, 
Venetien, Friaul-Julisch Venetien, Lombardei und Emilia-Romagna (nachfolgend das 
„Gebiet“). 
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6. ZWECK DES GEWINNSPIELS 
Ziel des Gewinnspiels ist es, die Bekanntheit der Marke Spark – Eigentum des 
Veranstalters – bei einem Publikum im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, das im Gebiet 
ansässig ist oder dort seinen Wohnsitz hat, zu fördern und eine mögliche Basis von 
Personen zu schaffen, die an den Produkten und Dienstleistungen der Sparkasse-
Gruppe interessiert sind. 
 
 
7. GEWINNSPIEL-KANAL 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist über die Website https://www.be-
spark.it/it/concorso/road-to-spark/ für die italienische Sprachversion und https://www.be-
spark.it/de/gewinnspiel/road-to-spark/ für die deutsche Sprachversion möglich. 
 
 
8. DAUER DES GEWINNSPIELS 
Das Gewinnspiel läuft von 00:01 Uhr am 6. Juli 2026 bis 23:59 Uhr am 30. August 2026 
(nachfolgend der „Teilnahmezeitraum“) und umfasst 8 (acht) Teilnahmephasen gemäß 
folgendem Kalender: 
 
PHASE TEILNAHMEZEITRAUM GEWINNERMITTLUNG 
WOCHE 1 Vom 6. bis 12. Juli 2026 Bis zum 7. August 2026 

 WOCHE 2 Vom 13. bis 19. Juli 2026 
WOCHE 3 Vom 20. bis 26. Juli 2026 
WOCHE 4 Vom 27. Juli bis 2. August 

2026 
WOCHE 5 Vom 3. bis 9. August 2026 Bis zum 10. September 

2026 
 

WOCHE 6 Vom 10. bis 16. August 
2026 

WOCHE 7 Vom 17. bis 23. August 
2026 

WOCHE 8 Vom 24. bis 30. August 
2026 

 
Die Auslosungen und Preisvergaben finden in 2 (zwei) Sitzungen in Anwesenheit des für 
das Gebiet zuständigen Beamten der Handelskammer statt, der für den 
Verbraucherschutz verantwortlich ist: 

- bis zum 7. August 2026, für die Auslosung der wöchentlichen Preise der Phasen 
1 bis 4; 

- bis zum 10. September 2026, für die Auslosung der wöchentlichen Preise der 
Phasen 5 bis 8, für die Auslosung des Hauptpreises und für die etwaige 
Ersatzauslosung. 
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9. TEILNAHMEBERECHTIGTE PERSONEN 
Das Gewinnspiel ist ausschließlich Endverbrauchern, natürlichen Personen im Alter 
zwischen 18 Jahren – vollendet zum Zeitpunkt der Teilnahme – und 30 Jahren 
(Höchstalter zum Zeitpunkt der Teilnahme), die im Gebiet ansässig sind oder dort ihren 
Wohnsitz haben, vorbehalten (nachfolgend die „Teilnahmeberechtigten“). 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind (nachfolgend die „ausgeschlossenen 
Personen“): 

• Mitarbeiter und Mitarbeitende des Veranstalters und des assoziierten 
Unternehmens; 

• Mitarbeiter und Mitarbeitende des beauftragten Unternehmens sowie der 
Gesellschaften, die an Organisation, Verwaltung und Kommunikation des 
Gewinnspiels beteiligt sind. 

 
 
10. TEILNAHMEMODALITÄTEN UND MECHANIK 
Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss sich der Teilnahmeberechtigte während des 
Teilnahmezeitraums auf der Website https://www.be-spark.it/it/concorso/road-to-spark/ 
für die italienische Sprachversion und https://www.be-spark.it/de/gewinnspiel/road-to-
spark/ für die deutsche Sprachversion (nachfolgend die „Website“) einloggen und das 
Registrierungsverfahren gemäß den nachfolgend beschriebenen Modalitäten 
abschließen. 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, mit Ausnahme der üblichen 
Internetverbindungskosten, die vom jeweiligen Anbieter festgelegt werden, ohne 
zusätzliche Kosten für den Teilnahmeberechtigten. 
Nach dem Zugriff auf die Website wird der Teilnehmer aufgefordert, aus mehreren 
Optionen einen „Reisetyp“ auszuwählen. Die Auswahl des „Reisetyps“ dient 
ausschließlich Unterhaltungszwecken, um am Ende des Dateneingabeprozesses einen 
allgemeinen Tipp zur Verwaltung der Finanzen auf Reisen entsprechend dem gewählten 
Typ zu erhalten. 
Gleichzeitig mit der Auswahl des Typs erhält der Teilnahmeberechtigte unabhängig von 
der getroffenen Wahl Zugriff auf das Registrierungsformular zum Gewinnspiel, das unter 
Angabe folgender personenbezogener Daten, die alle verpflichtend sind, auszufüllen ist: 

• Vor- und Nachname; 
• gültige und aktive E-Mail-Adresse; 
• gültige und aktive Mobiltelefonnummer; 
• Geburtsdatum; 
• Region des Wohnsitzes oder Domizils; 

 
Jeder Teilnahmeberechtigte muss außerdem diese Teilnahmebedingungen und die 
Datenschutzerklärung akzeptieren. 
Das Ausfüllen des Formulars und die Auswahl des eigenen „Reisetyps“ stellen eine 
einzige Teilnahme am Gewinnspiel dar. 
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Für jeden Teilnahmeberechtigtem ist während des gesamten Teilnahmezeitraums nur 
eine Teilnahme zulässig, identifiziert anhand der Kombination aus E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer. 
Etwaige weitere Mehrfachteilnahmen nach der ersten Teilnahme, die derselben Person 
zugeordnet werden können, werden annulliert. 
Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer für die mitgeteilten 
persönlichen Daten verantwortlich sind und der Veranstalter, das assoziierte 
Unternehmen und das beauftragte Unternehmen keine Verantwortung für die Angabe 
falscher Daten übernehmen. 
In jedem Fall behalten sich der Veranstalter, das assoziierte Unternehmen und das 
beauftragte Unternehmen das Recht vor, zur Überprüfung der Richtigkeit der von den 
Teilnehmern angegebenen persönlichen Daten eine Kopie eines gültigen 
Ausweisdokuments anzufordern. Nach diesen Kontrollen werden Personen, die nicht zur 
Teilnahme berechtigt sind, automatisch vom Gewinnspiel ausgeschlossen; im Falle eines 
Gewinns wird ihnen kein Preis zuerkannt. Die veranstaltende Gesellschaft behält sich 
schließlich das Recht vor, jeden Teilnehmer auszuschließen, wenn sich herausstellt, 
dass die Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen verletzt wurden. 
 
Alle Teilnahmeberechtigten, die die Teilnahme gemäß den oben beschriebenen 
Modalitäten ordnungsgemäß abgeschlossen haben, nehmen an der Auslosung des 
Hauptpreises teil, bestehend aus einer WeRoad-Gift-Card mit einem Nennwert von 
3.000,00 €. 
 
Jeder Teilnahmeberechtigte, der die Teilnahme während einer bestimmten 
Gewinnspielwoche ordnungsgemäß abgeschlossen hat, nimmt an der Auslosung der 
wöchentlichen Preise für diese Woche teil, bestehend aus 2 (zwei) WeRoad-Gift-Cards 
mit einem Nennwert von jeweils 500,00 €, insgesamt 16 (sechzehn) wöchentliche Gift-
Cards während des gesamten Teilnahmezeitraums. 
 
Der Gewinn eines der wöchentlichen Preise schließt die Teilnahme an der Vergabe des 
Hauptpreises nicht aus. 
 
Falls ein oder mehrere wöchentliche Preise innerhalb einer bestimmten Woche nicht 
vergeben werden können (beispielsweise wegen unzureichender gültiger Teilnahmen in 
dieser Woche), werden die verbleibenden Preise im Rahmen einer Ersatzauslosung 
anlässlich der zweiten Auslosungssitzung unter allen Teilnahmeberechtigten vergeben, 
die im Teilnahmezeitraum ordnungsgemäß teilgenommen haben, ohne bei einer 
wöchentlichen Auslosung als Gewinner hervorgegangen zu sein. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Teilnahmeberechtigte während des gesamten 
Teilnahmezeitraums nur einen wöchentlichen Preis gewinnen kann: Sollte ein und 
demselben Teilnahmeberechtigten mehr als ein Preis zugeordnet werden, behalten sich 
der Veranstalter und das assoziierte Unternehmen das Recht vor, den Preis der ersten 
verfügbaren Ersatzperson (sofern vorhanden) zuzuweisen. 
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11. PREISVERGABE 
Nach Abschluss jeder Gewinnspielphase wird zur Vergabe der wöchentlichen Preise eine 
Liste erstellt, die alle Nutzer enthält, die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen und sich 
in der jeweiligen Woche korrekt zum Gewinnspiel registriert haben. In jeder Liste 
erscheinen alle Nutzer, die in der jeweiligen Spielwoche korrekt am Gewinnspiel 
teilgenommen haben. Jedem in der Liste aufgeführten Nutzer wird eine 
Ordnungsnummer zugewiesen, die sich nach der chronologischen Reihenfolge der 
Teilnahme richtet. Jede Liste enthält daher die zugewiesene Ordnungsnummer, die 
Daten des Teilnehmers sowie Datum und Uhrzeit der Teilnahme. Eine spezielle Software, 
für die das beauftragte Unternehmen, dem für die Protokollierung der Auslosung 
zuständigen Beamten ein Gutachten vorlegen wird, zieht aus jeder der 8 Listen 2 
Teilnehmer, die die wöchentlichen Preise gewinnen, sowie 5 Ersatzpersonen gemäß der 
folgenden Aufstellung: 

- 1. und 2. gezogene Person: Gewinner der wöchentlichen Preise – WeRoad-Gift-
Card im Wert von je 500,00 Euro. 

- 3. bis 7. gezogene Person: Ersatzpersonen der Gewinner, im Falle der 
Nichterreichbarkeit oder des Fehlens der Voraussetzungen eines oder mehrerer 
Gewinner, in chronologischer Reihenfolge der Ziehung. 

Nach Abschluss des Gewinnspielzeitraums wird zur Vergabe des Hauptpreises eine Liste 
erstellt, die alle Nutzer enthält, die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen und sich 
korrekt zum Gewinnspiel registriert haben. In dieser Liste erscheinen alle Nutzer, die 
korrekt am Gewinnspiel teilgenommen haben, einschließlich jener, die Gewinner eines 
wöchentlichen Preises sind. Jedem in der Liste aufgeführten Nutzer wird eine 
Ordnungsnummer zugewiesen, die sich nach der chronologischen Reihenfolge der 
Teilnahme richtet. Die Liste enthält daher die zugewiesene Ordnungsnummer, die Daten 
des Teilnehmers sowie Datum und Uhrzeit der Teilnahme. Eine spezielle Software, für 
die das beauftragte Unternehmen, dem für die Protokollierung der Auslosung 
zuständigen Beamten ein Gutachten vorlegen wird, zieht aus der Liste 1 Teilnehmer, der 
den Hauptpreis gewinnt, sowie 5 Ersatzpersonen gemäß der folgenden Aufstellung: 

- 1. gezogene Person: Gewinner des Hauptpreises – 1 WeRoad-Gift-Card im Wert 
von 3.000,00 Euro 

- 2. bis 6. gezogene Person: Ersatzpersonen des zuerst gezogenen Gewinners, im 
Falle der Nichterreichbarkeit oder des Fehlens der Voraussetzungen dieses 
Gewinners, in chronologischer Reihenfolge der Ziehung. 
 

Falls wegen der Nichtvergabe eines oder mehrerer wöchentlicher Preise eine 
Ersatzauslosung erforderlich sein sollte, wird nach Abschluss des Gewinnspielzeitraums 
eine Liste erstellt, die alle Nutzer enthält, die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, sich 
korrekt zum Gewinnspiel registriert haben und nicht Gewinner eines wöchentlichen 
Preises geworden sind. Die als Gewinner eines wöchentlichen Preises gezogenen 
Nutzer, identifiziert anhand der bei der Registrierung angegebenen E-Mail-Adresse, 
werden aus der für die Ersatzauslosung verwendeten Liste entfernt. Jedem in der Liste 



     

 
 

 

 

6 

aufgeführten Nutzer wird eine Ordnungsnummer zugewiesen, die sich nach der 
chronologischen Reihenfolge der Teilnahme richtet. Die Liste enthält daher die 
zugewiesene Ordnungsnummer, die Daten des Teilnehmers sowie Datum und Uhrzeit 
der Teilnahme. Dieselbe Software, die für die oben genannten Auslosungen verwendet 
wird, zieht aus dieser Liste eine Anzahl von Teilnehmern, die der Anzahl der nicht 
vergebenen wöchentlichen Preise entspricht. Für diese Auslosung sind keine 
Ersatzpersonen vorgesehen. 
Die Softwareauslosungen und die entsprechenden Preisvergaben finden in Anwesenheit 
des zuständigen Kontrollbeamten am operativen Sitz des beauftragten Unternehmens in 
Rom gemäß folgendem Kalender statt: 

- bis zum 7. August 2026, für die Auslosung der wöchentlichen Preise der Wochen 
1 bis 4; 

- bis zum 10. September 2026, für die Auslosung der wöchentlichen Preise der 
Wochen 5 bis 8, für die Auslosung des Hauptpreises und für die etwaige 
Ersatzauslosung. 

 
12. AUSSCHLUSS VON DER TEILNAHME 
Der Veranstalter und das assoziierte Unternehmen behalten sich das Recht vor, nach 
eigenem unanfechtbarem Ermessen jene Teilnahmeberechtigten vom Gewinnspiel und 
von der Preisvergabe auszuschließen, die: 

• falsche, unvollständige oder nicht überprüfbare personenbezogene Daten 
angegeben haben; 

• mehrere Teilnahmen durch Erstellung mehrerer Identitäten, Verwendung von 
Daten Dritter oder Umgehung der Eindeutigkeitskontrollen vorgenommen haben; 

• mittels automatischer Tools, Software, Skripten, Bots oder sonstiger Mittel 
teilgenommen haben, die nicht der normalen Nutzung der Plattform entsprechen; 

• gegen die Richtlinien der Veröffentlichungsplattformen, diese 
Teilnahmebedingungen oder die geltenden Rechtsvorschriften verstoßen haben; 

• nicht alle für die Teilnahme vorgesehenen Voraussetzungen erfüllen. 
 

Die Überprüfung der Voraussetzungen kann sowohl während der Teilnahmephase als 
auch nach der Preisvergabe erfolgen: Im letztgenannten Fall führt eine festgestellte 
Verletzung zum Verfall des Anspruchs auf den Preis. 
 
 
13. PREISE UND GESAMTPREISWERT 
Der Gesamtwert der Preise des Gewinnspiels beträgt 11.000,00 Euro (elftausend/00) 
ohne MwSt. und setzt sich aus folgenden Preisen zusammen: 
 

• Hauptpreis: Nr. 1 (eine) WeRoad-Gift-Card mit einem Nennwert von 3.000,00 

€ (dreitausend/00). 

• Periodische Preise: Nr. 16 (sechzehn) WeRoad-Gift-Cards mit einem 

Nennwert von jeweils 500,00 € (fünfhundert/00), aufgeteilt in Nr. 2 (zwei) 
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Preise für jede der Nr. 8 (acht) Gewinnspielwochen gemäß dem 

vorstehenden Artikel 8. 

Die WeRoad-Gift-Card ist ab Ausstellungsdatum 2 Jahre gültig und für jede WeRoad-

Reise einlösbar. Es wird darauf hingewiesen, dass sie nur für den Kauf einer neuen Reise 

verwendet werden kann. Der „Katalog der Reiseerlebnisse“ und die Anleitungen zur 

Nutzung der Gift-Card sind auf www.weroad.it verfügbar. Die digitalen Gift-Cards sind 

nicht teilbar und können weder miteinander noch mit Aktionscodes oder anderen Gift-

Cards kombiniert werden. Die Gift-Card ist weder verkäuflich noch erstattungsfähig, auch 

nicht bei Verlust oder Diebstahl, und kann nicht in Geld und/oder andere 

Waren/Dienstleistungen umgewandelt werden. 

Die Nutzer müssen natürliche Personen sein, die zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme 

der Reise das 18. Lebensjahr vollendet und das 50. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben. 

Der Gewinner kann den zugewiesenen Preis nicht anfechten und aus keinem Grund den 

entsprechenden Geldwert oder einen Umtausch/Ersatz verlangen. Die Preise sind nicht 

in Geld umwandelbar; dem Gewinner steht auch nicht die Möglichkeit zu, mit oder ohne 

Zuzahlung von Geldbeträgen einen anderen Preis zu erhalten. Der Veranstalter und das 

assoziierte Unternehmen behalten sich das Recht vor, die angekündigten Preise durch 

Preise gleichen oder höheren Werts zu ersetzen, falls die ursprünglich vorgesehenen 

Preise aus irgendeinem Grund nicht mehr verfügbar sein sollten. 

 

 
14. MODALITÄTEN DER MITTEILUNG UND ÜBERGABE DER PREISE 
Der Gewinner des durch Endauslosung vergebenen Preises wird per E-Mail an die bei 

der Teilnahme angegebene Adresse benachrichtigt. Der Gewinner muss die Annahme 

des Preises innerhalb von 10 (zehn) Kalendertagen nach Erhalt der Mitteilung bestätigen 

und etwaige weitere für die Übergabe des Preises erforderliche Daten bereitstellen 

(beispielsweise: Kopie eines gültigen Ausweisdokuments, Bestätigung der E-Mail-

Adresse, Erklärung des Wohnsitzes oder Domizils im Gebiet). 

Die Gewinner der wöchentlichen Preise werden per E-Mail an die bei der Teilnahme 

angegebene Adresse benachrichtigt. Jeder Gewinner muss die Annahme des Preises 

innerhalb von 10 (zehn) Kalendertagen nach Erhalt der Mitteilung bestätigen und etwaige 

weitere für die Übergabe des Preises erforderliche Daten bereitstellen (beispielsweise: 
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Kopie eines gültigen Ausweisdokuments, Bestätigung der E-Mail-Adresse, Erklärung des 

Wohnsitzes oder Domizils im Gebiet). 

Die Übergabe der Preise erfolgt innerhalb einer Höchstfrist von 180 (hundertachtzig) 

Kalendertagen ab dem Datum der Zuweisung (das heißt: ab dem Datum der jeweiligen 

Auslosungssitzung). 

Die Preise werden ausschließlich in digitaler Form durch Versand an die vom 

Teilnahmeberechtigten bei der Teilnahme angegebene E-Mail-Adresse übermittelt. Es 

obliegt dem Teilnahmeberechtigten, die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse zu 

überprüfen, sein Postfach regelmäßig zu kontrollieren (einschließlich des Ordners 

„Spam“ oder „Junk-Mail“) und etwaige Empfangsprobleme unverzüglich zu melden. 

Die Ersatzpersonen der Gewinner (sofern vorgesehen) treten in der fortlaufenden 

Reihenfolge der Ziehung ein, falls die Hauptgewinner die Annahme des Preises nicht 

innerhalb der vorgesehenen Fristen bestätigen, die in diesen Teilnahmebedingungen 

vorgesehenen Voraussetzungen nicht erfüllen oder bereits Gewinner eines anderen 

wöchentlichen Preises sind. 

Etwaige Ersatzpersonen (sofern vorgesehen) werden auf dieselbe Weise wie die zuerst 
gezogenen Gewinner kontaktiert und müssen den Preis auf dieselbe Weise und innerhalb 
derselben Fristen annehmen, wie es von den Gewinnern verlangt wird. Bei fehlender 
Annahme oder fehlendem Besitz der Voraussetzungen auch durch die Ersatzpersonen 
(sofern vorgesehen) wird der Preis der begünstigten gemeinnützigen Organisation 
gespendet. Etwaige abgelehnte Preise bleiben in der Verfügbarkeit des Veranstalters und 
des assoziierten Unternehmens. 
Der Veranstalter und das assoziierte Unternehmen übernehmen keine Verantwortung, 

falls die Mitteilung dem Teilnahmeberechtigten aus Gründen, die nicht ihrem Willen 

unterliegen, nicht zugestellt werden kann, beispielsweise, aber nicht abschließend: 

• volles, deaktiviertes, abgeschaltetes oder nicht funktionierendes Postfach; 

• falsche, unvollständige oder nicht mehr aktive E-Mail-Adresse; 

• Aufnahme der E-Mail-Adresse in eine Blacklist; 

• Antispam-Filter, Antivirenprogramme oder Firewalls, die den Empfang verhindern; 

• Funktionsstörungen der Systeme des Teilnahmeberechtigten, des Providers oder 

des Internets. 

Die Preise lauten auf den Inhaber: Der Gewinner ist verpflichtet, den erhaltenen Code 

sorgfältig aufzubewahren. Der Veranstalter und das assoziierte Unternehmen haften in 
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keiner Weise für einen etwaigen Diebstahl, Verlust oder betrügerische Verwendung der 

Codes durch Dritte. 

Nicht bis zu ihrem Ablaufdatum genutzte Preise unterliegen keiner Form der Erstattung 

oder Ersetzung. 

 

15. SICHERHEITSLEISTUNG 
Gemäß Art. 7 des D.P.R. vom 26. Oktober 2001, Nr. 430, hat der Veranstalter eine 

Sicherheitsleistung zur Garantie der ausgelobten Preise in Höhe von 100 % (hundert 

Prozent) des voraussichtlich auszuschüttenden Gesamtpreiswerts mittels 

Bankbürgschaft zugunsten des Ministeriums für Unternehmen und Made in Italy geleistet. 

 

16. KOMMUNIKATION DES GEWINNSPIELS 
Das Gewinnspiel wird der Öffentlichkeit wie folgt kommuniziert: 

• digitaler Werbeplan auf den Social-Media-Kanälen des Veranstalters und/oder des 

assoziierten Unternehmens sowie auf Drittplattformen (beispielsweise: Meta, 

TikTok, Google); 

• DEM (E-Mail-Marketing) an Empfänger mit entsprechender Einwilligung; 

• Websites des Veranstalters und des assoziierten Unternehmens 

(www.sparkasse.it, www.civibank.it und www.be-spark.it). 

Die Werbebotschaft entspricht den Angaben in diesen Teilnahmebedingungen. 

Die Teilnahmebedingungen sind in vollständiger Fassung verfügbar: 

• auf der dem Gewinnspiel gewidmeten Website https://www.be-

spark.it/it/concorso/road-to-spark/ für die italienische Sprachversion und 

https://www.be-spark.it/de/gewinnspiel/road-to-spark/ für die deutsche 

Sprachversion; 

• auf den Websites des Veranstalters und des assoziierten Unternehmens; 

• auf Anfrage über die Kundendienstkanäle des Veranstalters und des assoziierten 

Unternehmens. 

 

17. ERFÜLLUNGEN UND GARANTIEN 
Das Gewinnspiel findet unter Einhaltung des D.P.R. vom 26. Oktober 2001, Nr. 430, und 

gemäß den Anweisungen des Ministeriums für Unternehmen und Made in Italy statt. 
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Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet die vollständige und uneingeschränkte 

Annahme dieser Teilnahmebedingungen. 

Der Veranstalter und das assoziierte Unternehmen behalten sich das Recht vor, die von 

den Teilnahmeberechtigten erklärten Voraussetzungen zum Zweck der Preisvergabe zu 

überprüfen und zu kontrollieren, auch durch Anforderung ergänzender Unterlagen. 

Für alles, was in diesen Teilnahmebedingungen nicht ausdrücklich vorgesehen ist, gelten 

die Bestimmungen des D.P.R. vom 26. Oktober 2001, Nr. 430. 

 

18. VERZICHT AUF RÜCKGRIFF 
Der Veranstalter und das assoziierte Unternehmen erklären, gegenüber den Gewinnern 

auf das Rückgriffsrecht hinsichtlich der Quellensteuer gemäß Art. 30 des D.P.R. vom 29. 

September 1973, Nr. 600, in der jeweils geltenden Fassung, zu verzichten. 

 

19. SPENDE NICHT ZUGEWIESENER PREISE 
Etwaige nicht zugewiesene oder nicht angeforderte Preise, ausgenommen abgelehnte 

Preise, werden gemäß Art. 10 Absatz 5 des D.P.R. vom 26. Oktober 2001, Nr. 430, an 

den gemeinnützigen Verein Sporthilfe Südtirol, Brennerstraße 9, 39100 Bozen, MwSt.-

Nr. 03086030214 und St.-Nr. 01284820212, gespendet. 

 

20. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 
Gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 („DSGVO“) werden die von den 

Teilnahmeberechtigten im Rahmen der Teilnahme bereitgestellten personenbezogenen 

Daten vom Veranstalter und vom assoziierten Unternehmen, jeweils als eigenständige 

Verantwortliche für die Verarbeitung, zu den nachfolgend genannten Zwecken und 

Modalitäten verarbeitet. 

Zwecke im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel (Rechtsgrundlage: Erfüllung des 

Vertrags und Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen, Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) und c) 

DSGVO) 

Die Daten werden verarbeitet, um die Teilnahme am Gewinnspiel zu ermöglichen, die 

Zuweisungen und Auslosungen zu verwalten, die Preise mitzuteilen und zu übergeben, 

etwaige Beanstandungen zu bearbeiten und die Verpflichtungen gemäß D.P.R. 430/2001 

zu erfüllen. Für diese Zwecke ist keine Einwilligung erforderlich. 
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Marketingzwecke (Rechtsgrundlage: Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO) 

Nach spezifischer Einwilligung des Teilnahmeberechtigten, die durch eine entsprechende 

Option im Teilnahmeformular erteilt wird, können die Daten vom Veranstalter und vom 

assoziierten Unternehmen für Zwecke des Direktmarketings verwendet werden, durch 

Versand von Werbemitteilungen, Angeboten, Neuigkeiten und Initiativen zu den 

Produkten und Dienstleistungen der Sparkasse-Gruppe über Kanäle wie E-Mail und 

SMS. Die Einwilligung ist freiwillig und jederzeit widerrufbar, ohne die Teilnahme am 

Gewinnspiel zu beeinträchtigen. 

Die personenbezogenen Daten werden für die zur Durchführung des Gewinnspiels und 

zur Erfüllung der damit verbundenen gesetzlichen Verpflichtungen erforderliche Zeit 

aufbewahrt (insbesondere für die 12 Monate nach Abschluss des Gewinnspiels, wie von 

den anwendbaren Vorschriften vorgesehen) und anschließend gelöscht oder 

anonymisiert, vorbehaltlich einer spezifischen weiteren Einwilligung für Marketingzwecke, 

für die die in den Datenschutzerklärungen des Veranstalters und des assoziierten 

Unternehmens angegebenen Aufbewahrungsfristen gelten. 

Die Teilnahmeberechtigten können jederzeit die in Art. 15-22 DSGVO vorgesehenen 

Rechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, 

Widerspruch) ausüben, indem sie den Veranstalter und das assoziierte Unternehmen 

über die in der Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten kontaktieren, die auf 

den jeweiligen Websites www.sparkasse.it und www.civibank.it verfügbar ist. 

Die vollständige Datenschutzerklärung, die die Identität und Kontaktdaten des 

Verantwortlichen, des Datenschutzbeauftragten (DPO), die Kategorien der verarbeiteten 

Daten, die Empfänger der Daten, die Aufbewahrungsfristen und die weiteren nach Art. 

13 und 14 DSGVO erforderlichen Informationen enthält, wird dem Teilnahmeberechtigten 

zum Zeitpunkt der Teilnahme und für die Dauer des Gewinnspiels auf den Websites des 

Veranstalters und des assoziierten Unternehmens zur Verfügung gestellt. 

 

21. TEILNAHMEKOSTEN 
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, mit Ausnahme der üblichen 

Internetverbindungskosten, die vom jeweiligen Anbieter festgelegt werden, ohne 

zusätzliche Kosten für den Teilnahmeberechtigten. 
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22. SERVER UND TEILNEHMERDATENBANK 
Der Server zur Erfassung und Verwaltung aller Daten im Zusammenhang mit der 

Durchführung der Preisaktion wird beim Hosting-Provider Amazon Web Services mit Sitz 

in Frankfurt (eu-central-1) betrieben; eine tägliche Kopie befindet sich in Italien in der 

Region eu-south-1 (Mailand). Der Veranstalter und das assoziierte Unternehmen 

erklären sich bereit, der öffentlichen Verwaltung auf einfache Anfrage die Datenbank der 

Preisaktion zur Verfügung zu stellen. 

 

23. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Diese Teilnahmebedingungen sind in italienischer Sprache verfasst. Etwaige 

Übersetzungen in andere Sprachen dienen ausschließlich Informationszwecken: Im Falle 

von Abweichungen ist der italienische Text maßgebend. 

 


